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Sondergebieten für Messen , Ausstellungen und 
Kongresse, Sondergebieten für sportliche Zwecke 
sowie in Gebieten nach § 34 Absatz 2 BauGB mit 
entsprechender Eigenart der näheren Umgebung 
sta ttfinden ; es ist mit einem Veranstaltungs- und 
Lärmschutzkonzept sicherzustellen, dass - gemes
sen und beurteilt nach der Technischen Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998 
(GMBl 1998 S . 50 3), die durch Verwaltungsvor
schrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06 .2017 B5) 
geändert worden ist , - bei einer angrenzenden 
Wohnnutzung innerhalb der benannten Gebiete 
keine höheren Maximalpegel durch technische 
Beschallung als 80 Dezibel A (dB (A)) verursacht 
werden ; außerhalb der benannten Gebiete gelten 
die allgemeinen Anforderungen des Lärmschut
zes ." 

2. In § 11 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter ,,§ 6 Ab
satz 6 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgese tz 
(1. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Januar 1991 (BGBl. I S . 169) , zuletzt geändert 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 26. Novem
b er 2010 (BGBl. I S. 1643)" durch die Wörter 
,,§ 3a Absatz 1 Nummer 1 Buchsta be c und d des 
Sprengstoffgesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 35 18) , das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden 
ist" er setzt. 

3. § 14 wird wie folgt geändert: 

a ) In Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Immissi
onsschutzbehörde" durch das Wort „Umwelt
schutzbehörde" er setzt. 

b) In Absatz 6 wird das Wort „Immissionsschutzbe
hörden" durch das Wort „Umweltschutzbehörden" 
ersetzt. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft . 

Düsseldorf, den 5. März 2024 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft , Industrie , 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef L a um an n 

Die Ministerin für Heima t , Kommunales , 
Bau und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister fü r Umwelt, Na turschutz und Verkehr 

Oliver K r i s c h e r 
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Umsetzung der Förderung der Gemeinsamen 

Agrarpolitik in Nordrhein-Westfalen sowie zur 
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Artikel 1 

Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung 
der Förderung der Gemeinsamen Agrarpolitik 

in Nordrhein-Westfalen 
(GAP-Fördergesetz NRW - GAPFG NRW) 
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Teil 1 
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz dient der Durchführung der Verordnung 
(EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 2. I)ezember 2021 über die Finanzierung, Verwal
tung und Uberwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
(ABl. L 435 vom 6.12 .2021, S. 187), soweit sie sich auf die 
Umsetzung der Interventionen nach Titel III Kapitel II , 
auf Interventionen nach Artikel 42 Buchstaben a und b in 
Verbindung mit Titel III Kapitel III Abschnitt 2 und 3 so
wie auf Interventionen nach Titel III Kapitel IV der Ver
ordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 2. Dezember 2021 mit Vorschriften für 
die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rah
men der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und 
durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirt
schaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschafts
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (ABl. L 435 vom 
6.12.2021 , S. 1) beziehen. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

Im Rahmen dieses Gesetzes gelten die folgenden Be
griffsbestimmungen: 

1. Vorhaben ist ein Vorhaben im Sinne von Artikel 3 
Nummer 4 der Verordnung (EU) 2021/2115. 

2. Begünstigte Person ist eine natürliche Person, Perso
nenvereiniguI1g oder juristische Person des Privat
rechts oder Offentlichen Rechts, die einen Förder-, 
Beihilfe- oder Zahlungsantrag stellt oder für die 
Einleitung und Durchführung von Vorhaben verant
wortlich ist. 

3. Bewilligungsstelle ist die Behörde des Landes, die 
den Förder- , Beihilfe- oder Zahlungsantrag einer be
günstigten Person entgegennimmt, bearbeitet und 
eine Entscheidung über die Bewilligung trifft . 

4. Zahlstelle ist eine Zahlstelle im Sinne des Artikel 9 
der Verordnung (EU) 2021/2 116. 

5. Höhere Gewalt und a ußergewöhnliche Umstände 
sind höhere Gewalt und außergewöhnliche Um
stände im Sinne des Artikel 3 Absatz 1 der Verord
nung (EU) 2021/2 116. 

6. Intervention ist eine Intervention im Sinne des Arti
kel 3 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2021/2115. 

7. Sektor Obst und Gemüse ist die Interventionskate
gorie nach Artikel 42 Buchstabe a in Verbindung mit 
Titel III Kapitel III Abschnitt 2 der Verordnung (EU) 
2021/2115. 

8. Bienenzuchtsektor ist die Interventionskategorie 
nach Artikel 42 Buchstabe b in Verbindung mit Titel 
III Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EU) 
2021/2115. 

9. ELER-Interventionen sind Interventionen nach Titel 
III Kapitel IV der Verordnung (EU) 2021/2 115. 

10. Flächen- und tierbezogene ELER-Interventionen 
sind Interventionen nach den Artikeln 70 bis 72 der 
Verordnung (EU) 2021/2115. 

11. Nicht flächen- und tierbezogene ELER-Interventio
nen sind Interventionen nach den Artikeln 73 bis 78 
der Verordnung (EU) 2021/2 115. 

12. Direktzahlungen sind Interventionen nach Titel III 
Kapitel II der Verordnung (EU) 2021/2115. 

13. Fördermaßnahme ist eine Teilintervention, ein För
dergegenstand oder ein Teilfördergegenstand inner
halb einer ELER-Intervention im nationalen GAP
Strategieplan, für die ein eigener Förder- , Beihilfe
oder Zahlungsantrag gestellt werden kann. 

Teil 2 
Gemeinsame Vorschriften für Direktzahlungen, 

Interventionen im Sektor Obst und Gemüse, 
Bienenzuchtsektor- und ELER-Interventionen 

§3 

Bagatellregelungen 

(1) Von der Rückforderung zu Unrecht erfolgter Zahlun
gen kann abgesehen werden, wenn der zurückzufor
dernde Betrag 250 Euro nicht übersteigt. 

(2) Für die Geltendmachung von Zinsansprüchen gilt 
dies entsprechend. 

Teil 3 
Gemeinsame Vorschriften für Bienenzuchtsektor

und ELER-Interventionen 

§4 

Betriebsnummer 

Die zuständige Zahlstelle teilt jeder antragstellenden 
Person von Bienenzuchtsektor- oder ELER-Interventio
nen zu Zwecken der Identifizierung eine Nummer zu 
(Betriebsnummer), soweit nicht bereits nach § 7 des 
GAP-Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem-Ge
setz vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3523; 2022 I 
S. 2262), in der jeweils geltenden Fassung, eine Betriebs
nummer zugeteilt wurde. 

§5 

Mitwirkungspflichten der begünstigten Person, 
Prüfungsrechte und Auskunftspflichten 

Die begünstigte Person ist verpflichtet, der Bewilligungs
stelle jede Veränderung anzuzeigen, die dazu führt , dass 
die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse nicht 
mehr mit ihren Angaben oder Erklärungen im Förder-, 
Beihilfe- oder Zahlungsantrag übereinstimmen. § 33 des 
Marktorganisationsgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 7. November 2017 (BGBl. I S. 3746), in der 
jeweils geltenden Fassung, ist entsprechend anzuwenden. 

§6 

Rücknahme von Anträgen sowie anderen Erklärungen 

(1) Ein Antrag oder eine andere Erklärung kann jeder
zeit schriftlich oder elektronisch ganz oder teilweise bei 
der Bewilligungsstelle zurückgenommen werden. 

(2) Hat die Bewilligungsstelle die begünstigte Person be
reits auf einen Verstoß hingewiesen, eine Kontrolle vor 
Ort angekündigt oder wird bei einer Kontrolle vor Ort 
ein Verstoß festgestellt, so können die von dem Verstoß 
betroffenen Teile nicht zurückgenommen werden. 
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§ 7 

Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beträge 

(1) Hat die begünstigte Person die Fördervoraussetzun
gen, Verpflichtungen oder Auflagen für die Förderung 
nicht oder nicht vollumfänglich erfüllt (Verstoß), wird 
die beantragte Förderung vollständig oder anteilig abge
lehnt oder die gewährte Förderung vollständig oder an
t eilig zurückgenommen. Ist der Verstoß auf höhere Ge
walt oder außergewöhnliche Umstände zurückzuführen, 
b ehält die begünstigte Person ihren Anspruch, soweit 
dieser im Zeitpunkt des Eintritts der höheren Gewalt 
oder außergewöhnlichen Umstände förderfähig war. 

(2) Bei zu Unrecht gezahlten Beträgen ist die begüns
tigte Person zur Rückzahlung der betreffenden Beträge 
verpflichtet . Die §§ 10, 11 und 14 Absatz 1 des Markor
ganisationsgesetzes sind entsprechend anzuwenden. Ab
weichend von diesen Regelungen ha t die Rückforderung 
von zu Unrecht gezahlten Beträgen nach Absatz 1 inner
halb von 24 Monaten, nachdem die Zahlstelle durch ei 
n en Kontrollbericht oder ein ähnliches Dokument von 
dem Vorliegen des Vers toßes Kenntnis erlangt hat, zu er
folgen. Von einer Rückforderung kann abgesehen werden , 
wenn derVerstoß entsprechend § 10 Absatz 2 N ummer 1 
geringfügig ist und einen bestimmten Schwellenwert un
terschreitet. 

§8 

Sanktionen 

(1) Im Fall eines Verstoßes nach § 7 Absatz 1 werden 
Sanktionen angewandt. Sanktionen bestehen in einer 
Kürzung der Förderung. Darüber hina us können sie in der 
Zahlung eines über die Kürzung nach Satz 2 hinausge
henden Geldbetrags durch die begünstigte Person beste
hen . Zudem kann die begünstigte Person von einer Inter
vention oder Fördermaßnahme ausgeschlossen werden. 

(2) Sanktionen nach Absatz 1 müssen verhältnismäßig 
sein und je nach Schwere, Ausmaß , Dauer und wieder
holtem Auftreten des festges tellten Verstoßes abgestuft 
werden . 

(3) Teilt die begünstigte Person die Nichteinhaltung ei
ner Verpflichtung oder sonstigen Auflage mit, bevor die 
Bewilligungsstelle sie oder ihn auf einen entsprechenden 
Verstoß hingewiesen oder eine Kontrolle vor Ort ange
kündigt hat , kann dies im Rahmen der Entscheidung 
über die Festsetzung der Höhe der Sanktion berücksich
tigt werden. 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und 3 darf der 
Betrag ohne Berücksichtigung einer möglichen Verzin
sung 100 Prozent der beantragten Zahlungen nicht über
schreiten. Der Ausschluss von einer Intervention oder 
Fördermaßnahme nach Absatz 1 Satz 4 kann auf einen 
Zeitraum von höchstens drei aufeinanderfolgenden Jah
ren festgelegt werden. Dies kann im Fall eines wieder
holten Verstoßes erneut angewandt werden. 

(5) Wird festgestellt, dass die begünstigte Per son vor
sätzlich falsche Nachweise vorgelegt oder vorsätzlich 
falsche Angaben gemacht ha t , um die Förderung zu er
ha lten , so wird die Förderung ganz abgelehnt oder zu
r ückgenommen. Darüber hinaus wird die begünstigte 
Per son im Kalenderjahr der Feststellung und mindestens 
im darauffolgenden Kalenderjahr von derselben Inter
vention oder Fördermaßnahme ausgeschlossen. Der Aus
schluss kann im Fall eines wiederholten Verstoßes erneut 
festgelegt werden . Zusätzlich kann eine weitere Sank
tion verhängt werden. 

§9 

Aufrechnung von Forderungen 

Unbeschadet anderer Rechtsvorschriften können noch 
ausstehende Rückforderungen nach § 7 sowie Forderun
gen aufgrund von Sanktionen nach § 8 Absatz 1 gegen 
etwaige künftige Zahlungen, die von der für die Forde
rung des geschuldeten Betrags zuständigen Bewilli
gungsstelle an die betroffene begünstigende Person zu 
leisten sind, gegenüber dieser begünstigenden Person 
aufgerechnet werden. 

§ 10 
Ausnahmen von Sanktionen 

(1) Von einer Sanktion nach § 8 ist abzusehen , wenn 

1. der Verstoß auf höhere Gewalt oder außergewöhnliche 
Umstände zurückzuführen ist, 

2. der Verstoß auf einen Irrtum der Bewilligungsstelle 
oder einer anderen Behörde zurü ckzuführen ist und 
wenn der Irrtum für die von der Sanktion betroffene 
Person nach vernünftiger Einschä tzung nicht erkenn
bar war, 

3. die begünstigte Person der Bewilligungsstelle glaub
haft darlegt, dass weder die begünstigte Person noch 
die Angehörigen des Betriebs oder beauftragte Dritte 
den Verstoß nach § 7 Absatz 1 verschuldet h aben , oder 

4. die Bewilligungsstelle auf andere Weise als in Num
mer 3 zu der Uberzeugung gelangt ist, dass die b e
günstigte Per son , die Angehörigen des Betriebs oder 
beauftragte Dritte den Verstoß nicht verschuldet ha
ben . 

(2) Von einer Sanktion kann ferner abgesehen werden, 
wenn 

1. der Verstoß geringfügig ist und einen b estimmten 
Schwellenwert unterschreitet oder 

2. der Verstoß auf einen offensichtlichen Irrtum der be-
günstigten Person zurückzuführen ist. 

(3) Fälle höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Um
stände sind der Bewilligungsstelle innerha lb von 15 
Werktagen ab dem Zeitpunkt, a b dem die begünstigte 
Person hierzu in der Lage ist, mitzuteilen und nachzu
weisen . 

§ 11 
Gebietsweise Ausnahmen 

Sind mehrere begünstigte Personen von einem Fall höhe
rer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände in Form 
einer schweren Naturkatastrophe oder eines schweren 
Wetterereigni sses betroffen, kann das für Landwirtschaft 
zuständige Ministerium die hiervon betroffenen Gebiete 
ortsüblich bekanntmachen mit der Folge, dass für alle 
begünstigten Personen dieses Gebietes ein Fall höherer 
Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände angenommen 
wird. Die Bekanntmachung ersetzt die Mitteilung der 
begünstigten Person nach § 10 Absatz 3. 

§ 12 
Verweigerung von Vor-Ort-Kontrollen 

Ein Förder- , Beihilfe- oder Zahlungsantrag ist abzuleh
nen oder d ie gewährte Förderung zurückzunehmen , 
wenn die begünstigte Person , ihre vertretungsberechtig
ten Personen oder Organe, die Arbeitnehmer oder sons
tige mitarbeitende Personen die Durchführung einer 
Kontrolle vor Or t verhindern. Dies g ilt nicht im Fall des 
Vorliegens höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Um
stände. 

Teil 4 
Gemeinsame Vorschriften für ELER-Interventionen 

§ 13 
Verbot der Umgehung rechtlicher Vorschriften sowie 

Vorschriften zur Identifizierung der begünstigten Person 

Die Regelungen des GAP-Finanzinteressen-Schutz-Ge
setzes vom 26. Juli 2023 (BGB!. I Nr. 204) gelten gemäß 
§ 1 Absatz 2 des GAP-Finanzinteressen-Schutz-Gesetzes 
entsprechend . Ausgenommen hiervon ist§ 2 Absa tz 3 des 
GAP-Finanzinteressen-Schutz-Gesetzes . 

Teil 5 
Vorschriften für flächen- und tierbezogene 

ELER-Interventionen 

§ 14 
Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 

Das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem um
fasst: 
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1. ein System zur Identifizierung landwirtschaftlicher 
Parzellen , 

2. ein geodatenbasiertes Antragssystem und gegebenen 
fa lls ein tierbezogenes Antragssystem, 

3. spätestens ab dem 1. Januar 2024 ein Flächenmonito
ringsystem, 

4. ein System zur Identifizierung von begünstigten Per
son en und 

5. ein Kontroll- und Sanktionssystem. 

§ 15 

Antragssystem 

(1) Die Beantragung der flächen- und tierbezogenen 
ELER-Interventionen erfolgt in einem elektronischen 
Antragssystem. 

(2) Die Anträge müssen bezogen auf Flächen in geoda
tenbasierter Form gestellt werden. 

(3) Die Anträge müssen alle zur Feststellung der Förder
fähigkeit und zur Kontrolle erforderlichen Angaben ent
halten . 

§ 16 

Fristen 

(1) Zahlungsanträge im Sammelantrag sind bis zum 15. 
Mai eines jeden Jahres bei der zuständigen Behörde ein
zureichen. 

(2) Fällt ein Tag, der nach diesem Gesetz als Frist be
stimmt wird, auf einen Sonnabend, einen Sonntag oder 
einen gesetzlichen Feiertag, so endet die Frist an diesem 
Tag und nicht am darauffolgenden Werktag. Satz 1 gilt 
entsprechend für Tage, die nach einer gemäß § 23 Ab
sa tz 1 erlassenen Verordnung als Frist b estimmt werden. 

§ 17 

Anwendbarkeit von Vorschriften des GAP-Integriertes 
Verwaltungs- und Kontrollsystem-Gesetzes 

Für die Beantragung von fläch en- und tierbezogenen 
ELER-Interventionen gelten die§§ 4, 9 und 10 des GAP
Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem-Gesetzes 
entsprechend. Gegenstand des Kontrollsystems sind die 
Fördervoraussetzungen , Verpflichtungen und sonstigen 
Auflagen. 

Teil 6 

Gemeinsame Vorschriften für Bienenzuchtsektor
Interventionen und nicht flächen- und tierbezogene 

ELER-Interventionen 

§ 18 

Verwaltungs- und Kontrollsystem 

(1) Zur Wahrung der finanziellen Interessen der Euro
päischen Union wird ein Verwaltungs- und Kontrollsys
tem eingerichtet. 

(2) Das Verwaltungs- und Kontrollsystem beinhaltet ins
besondere ein Kontroll- und Sanktionssystem. 

§ 19 

Kontrollsystem 

(1) Gegenstand des Kontrollsystems sind die im Förder-, 
Beihilfe- oder Zahlungsantrag zu machenden Angaben. 
Die Bewilligungsstelle kontrolliert, ob alle Angaben 
sachlich zutreffend und vollständig sowie alle Fördervor
aussetzungen , Verpflichtungen und sonstigen Auflagen 
eingehalten sind. 

(2) Das Kontrollsystem umfasst Verwaltungskontrollen 
aller Förder- , Beihilfe- oder Zahlungsanträge sowie 
stichprobenartige Vor-Ort-Kontrollen. 

(3) Zu jeder Vor-Ort-Kontrolle wird ein Kontrollbericht 
erstellt. 

§ 20 
Kontrollstichproben 

Für die stichprobenartigen Kontrollen vor Ort gemäß 
§ 19 Absatz 2 zieht die zuständige Zahlstelle ei ne Stich
probe aus der Grundgesamtheit der Zahlungsanträge. 
Die Stichprobe umfasst einen Zufallsanteil , der eine re
präsentative Fehlerquote gewährleistet , und einen risiko
basierten Anteil, der sich auf die Bereiche mit dem 
höchsten Fehlerrisiko bezieht. 

Teil 7 
Vorschriften für nicht flächen - und tierbezogene 

ELER-Interven ti onen 

§ 21 
Gestrichene Mittel 

(1) Rückforderungen gemäß § 7 und Sanktionen gemäß 
§ 8 gelten als gestrichene Mittel im Sinne von Artikel 57 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/2 116 , welche die im 
Bewilligungsbescheid festgese tzte Gesamtförderung ent
sprechend verringern . 

(2) Gestrichene Mittel dürfen nicht wieder dem Vorha
ben zugewiesen werden, bei dem die finanzielle Anpas
sung vorgenommen wurde. Sie können nicht für sp ä tere 
Zahlungsanträge desselben Vorhabens verwendet wer
den. 

Teil 8 
Datenaustausch für Bienenzuchtsektor

und ELER-Interventionen 

§ 22 
Befugnis zur Übermittlung von Daten 

(1) Die Zahlstelle übermittelt den zuständigen Behörden 
die erforderlichen Betriebsdaten: 

1. zum Zweck der Erstellung der europä ischen Statisti
ken nach der Verordnung (EG) Nr. 223/20 09 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 11. März 
2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2 008 de!> Eu
ropäischen Parlaments und des Rates über die Uber
mittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallen
den Informationen an das S tatistische Amt der Euro
päischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) 
Nr. 322/9 7 des Rates über die Gemeinschaftsstatisti
ken und des Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des 
Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das Sta
tistische Programm der Europäischen Gemeinschaf
ten (ABl. L 87 vom 31.3.2 009 , S . 164), die durch Ver
ordnung (EU) 2015/759 (ABl. L 123 vom 19.5.20 15, 
S. 90) geändert worden ist, einschließlich der entspre
chenden Bundesstatistiken sowie 

2. zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur nach § 5 
des Geodatenzugangsgesetzes vom 10. Februar 20 09 
(BGBl. I S. 278), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge
setzes vom 25. Februar 202 1 (BGBl. I S. 306) geändert 
worden ist , in Verbindung mit dem Geodatenzugangs
gesetz vom 17. Februar 2009 (GV. NRW. S. 84). 

(2) Zum Zweck der Kontrolle und Sanktionierung bei 
Nichteinhaltung von Fördervoraussetzungen, Verpflich
tungen und sonstigen Auflagen können die Bewilligungs
stellen Daten anfordern, die nach den Abschnitten 9 bis 
12 und 15 der Viehverkehrsverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Mai 2020 (BGBl. I S. 1170) 
über die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern , 
Schafen , Ziegen und Schweinen erhoben wurden . Die für 
die Durchführung der Viehverkehrsverordnung zuständi
gen Behörden übermitteln die n ach Satz 1 angeforderten 
Daten an die anfordernde Behörde. 

(3) Die Zahlstelle übermittelt auf Anforderung Betriebs
daten an öffentliche Stellen , 

1. soweit dies erforderlich ist: 

a) zur wissenschaftlichen Forschung zur Agrarstruk
tur oder zu den Umweltauswirkungen der Land
wirtschaft, 

b) für Vorhaben im Bereich der Planung, des Monito
rings und der Evaluierung von Politiken zur Ag-
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rar struktur und den Umweltauswirkungen der 
Landwir tschaft , 

c) zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen zur 
Klima- und Umweltberich tersta ttung 

sowie 

d) zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 

aa) auf dem Gebiet der Wasserpolitik der Europä
ischen Gemeinschaft im Rahmen der Umsetzung 
der Richtlinie 2000/ 60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Was
serpolitik (ABl. L 327 vom 22 .12.2000 , S . 1), die 
zuletzt durch die Richtlinie 2014/ 101/EU (ABl. 
L 311 vom 31.10.2014 , S. 32) geändert worden 
ist, 

bb) auf dem Gebiet der Er haltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen der Europ äischen Gemeinschaft 
im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der na türlichen Lebensräume sowie 
der wildleb enden Tier e und Pflanzen (ABI. L 
206 vom 22.7.1992 , S . 7; L 95 vom 29.3 .2014 , 
S . 70) , die zuletzt d urch die Richtlinie 
2013/17/EU (ABI. L 158 vom 10.6 .2013, S . 193) 
geändert worden ist , und 

cc) a uf dem Gebiet der Erhaltung der wildleben
den Vogelarten im Rahmen der Richtlinie 
2009/ 147 /EG des Europä ischen Pa rlaments 
und des Ra tes vom 30. November 200 9 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(ABI. L 20 vom 26.1.2010, S . 7) , die zuletzt 
durch die Verordnung (EU ) 2019/1010 
(ABI. L 170 vom 25. 6.2019 , S. 115) geändert 
worden ist , und 

2. soweit schutzwürdige Interessen der begünstigten 
Person nicht beeinträchtigt werden oder das öffentli
che Interesse an Forschung, Planung, Monitoring und 
Evaluierung das Geheimhaltungsinteresse der b e
günstigten Person überwiegt. 

(4) Die Zahlstelle stellt den Bewilligungsstellen alle für 
die Bewilligung erforderlichen Daten zur Verfügung, ins
besondere die Bet r iebsnummer gemäß § 4. Ebenso stellt 
sie den für die Durchführung von Kontrollen zuständi
gen Behörden alle fü r die Kontrolle von Fördervorausset
zungen , Verpflichtungen und sonstigen Auflagen erfor
derlichen Da ten zur Verfügung, insb esondere die Kont
rollstichprobe gemäß § 17 in Verbindung mit § 10 des 
GAP-Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem-Ge
setzes sowie die Kontrollstichprobe gemäß § 20. 

(5) Die Bewilligungsstellen stellen der Zahlstelle alle für 
die Auszahlung der Förderung erforderlichen Daten zur 
Verfügung, insbesondere den festgestellten Auszahlungs
betrag in Verbindung mit der Betriebsnummer gemäß 
§ 4. Ebenso stellen die fü r die Durchführung von Kon
trollen zuständigen Behörden der Zahlstelle alle für die 
Rückforderung von zu Unrecht gezahlten Beträgen oder 
für die Anordnung von Sankt ionen erforderlichen D aten 
zur Verfügung. Hierzu zählen insbesondere die Kontroll
berichte sowie alle relevanten Feststellungen, die b ei der 
Kontrolle der Fördervoraussetzungen , Verpflich tungen 
und sonstigen Auflagen getroffen w urden. 

(6) Betr ieb sda ten im Sinne dieses Gesetzes sind Daten 
gemäß § 2 des InVeKoS-Da ten-Gesetzes vom 2. Dezem
ber 2014 (BGBl. I S . 1928, 1931) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

Teil 9 
Verordnungsermächtigungen und Schlussbestimmungen 

§ 23 

Verordnungsermächtigungen 

(1) Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium wird 
ermächtigt , durch Rechtsverordnung die näheren Einzel
heiten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsys
tems für flächen- und tierbezogene ELER-Interven t io-

nen zu regeln. Regelungen im Sinne von Sa tz 1 können 
insbesondere betreffen : 

1. das System zur Identifizierung landwir tschaftlicher 
Parzellen gemäß § 14 Nummer 1, 

2. das geoda tenbasierte Antragssystem gemäß § 14 
Nummer 2, hier insbesondere nähere Einzelheiten : 

a) zum Inhalt des Antragssystems gemäß § 15, 

b) zu den Formularen und Mustern gemäß § 17 
Satz 1 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 des GAP
Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem
Gesetzes , 

c) zu Abweichungsmöglichkeiten bei der Frist zur 
Antragstellung gemäß § 16 und 

d) zur Mögli chkeit der Änderung und Rücknahme 
von Anträgen sowie zur Korrektur offensichtli
cher Irrtümer, 

3. das tierbezogene Antragssystem gemäß § 14 Num 
mer 2, 

4. das Flächenmonitoringsystem gemäß § 14 Num
mer 3, 

5. das System zur Identifiz ierung von begünstigten 
Personen gemäß § 14 Nummer 4, 

6. das Kontroll- und Sanktionssystem gemäß § 14 
Nummer 5, hier insbesondere nähere Einzelheiten : 

a) zum Kontrollsystem gemäß § 17 Satz 1 in Verbin
d ung mit § 9 des GAP-Integriertes Verwaltungs
und Kontrollsystem-Gesetzes, 

b) zu Schwellenwerten bei der Durchführung von 
Kontrollen im Rahmen des Flächenmonitorings, 

c) zum Kontrollbericht gemäß § 17 Satz 1 in Verbin
dung mit § 9 Absatz 4 des GAP-Integriertes Ver
waltungs- und Kontrollsystem-Gesetzes, 

d) zur Stichprob enauswahl und Höhe des Mindest
kontrollsatzes gemäß § 17 Sa tz 1 in Verbindung 
mit § 10 des GAP-Integriertes Verwaltungs- und 
Kontrollsystem-Gesetzes, 

e) zur Anwendung , zur Berechnung, zur Umsetzung 
und näheren Regelung sowie zur Reihenfolge der 
Anwendung der Sanktionen nach § 8, 

f) zur Sa nktionierung eines Ver stoßes gegen die För
dervora ussetzungen , Verpflichtungen und sonsti
gen Auflagen , der gleichzeitig einen Verstoß gegen 
die Konditionalität da rstellt , und 

g) zur Geringfügigkeit und zu Schwellenwerten bei 
Rückforderungen gemäß § 7 Absatz 2 Satz 4 und 
bei Ausn ahmen von Sanktionen gem äß § 10 Ab
satz 2 Nummer 1, 

7. die Durchführung von Regelungen zur Transparenz 
im Sinne von Artikel 98 bis 100 der Verordnung (EU) 
2021/ 2116, 

8. die elektronische Kommunikat ion nach § 17 Satz 1 
in Verbindung mit § 4 des GAP-Integriertes Verwal
tungs- und Kontrollsystem-Gesetzes , 

9. die Einführung eines automatischen Antragssystems 
und 

10. die Mitwirkungs-, Nachweis- , Aufbewahrungs- und 
Meldepflichten der begünstigten Person. 

(2) Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium wird 
ermächtigt , durch Rechtsverordnung die Umsetzung der 
Interventionen nach Ar tikel 42 Buchstabe b in Verbin
dung mit Titel III Kapitel III Abschnitt 3 sowie der nicht 
flächen- und tierbezogenen Interventionen nach Ar ti
kel 73 bis 78 der Verordnung (EU) 2021/ 2115 zu regeln , 
insbesondere hinsichtlich des Kontroll- und Sanktions
systems, hier insbesondere nähere Einzelheiten: 

1. zur Möglichkeit der Änderung und Rücknahme von 
Anträgen sowie zur Korrek tur offensichtli cher Irrtü
mer, 

2. zur Stichprobenauswahl und Höhe des Mindestkont
rollsatzes gemä ß § 20 , 
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3. zur Anwendung, zur Berechnung, zur Umsetzung und 
näheren Regelung sowie zur Reihenfolge der Anwen
dung der Sanktionen nach § 8 und 

4. zu den Mitwirkungs- , Nachweis- , Aufbewahrungs-
und Meldepflichten der begünstigten Person. 

(3) Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, für alle in Teil 3 bis Teil 8 geregelten Inter
ventionen durch Rechtsverordnung nähere Einzelheiten 
zur elektronischen Antragstellung, zur elektronischen 
Erstellung eines Verwaltungsaktes, zum elektronischen 
Verwaltungsakt und zur elektronischen Kommunikation 
mit den Begünstigten zu regeln. Regelungen im Sinne 
von Satz 1 können insbesondere betreffen: 

1. die die Schriftform ersetzende elektronische Form bei 
Beihilfe-, Förder- und Zahlungsanträgen sowie Anträ
gen auf Vergabe einer Betriebsnummer und 

2. besondere Anforderungen an mithilfe automatischer 
Einrichtungen erstellter Bescheide. 

(4) Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, für den in § 22 Absatz 4 und 5 geregelten 
Datenaustausch durch Rechtsverordnung nähere Einzel
heiten festzulegen. Dies betrifft insbesondere Regelun
gen: 

1. zu Zugriffsrechten für Datenbanken, die bei der Da
tenübermittlung verwendet werden, und 

2. zur Erhebung, Speicherung, Nutzung, Änderung oder 
Sperrung der betroffenen Daten. 

§ 24 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2033 außer Kraft. 

791 

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes zum Schutz der Natur 

in Nordrhein-Westfalen 

Das Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfa
len (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. 
NRW. S. 568), neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), das zuletzt 
durch Gesetz vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S . 139) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 50 
die folgende Angabe eingefügt: 

,,§ 50a Geltungsdauer der Rechtsverordnungen". 

2. In § 43 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Artikel 8 
des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622)" 
durch die Wörter „Artikel 7 des Gesetzes vom 
23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 762)" ersetzt. 

3. Nach § 50 wird folgender§ 50a eingefügt: 

,, § 50a 

Geltungsdauer der Rechtsverordnungen 

~ 32 Absatz 1 Satz 3 des Ordnungsbehördengesetzes 
findet keine Anwendung auf Rechtsverordnungen die
ses Kapitels ." 

4. In § 52 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „13. April 
2016 (MBl. NRW. S . 244)" durch die Wörter „4. Dezem
ber 2023 (MBI. NRW. S. 1426)" ersetzt. 

5. § 79 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

,, (2) § 50a gilt auch für die auf Grund bisherigen 
Rechts erlassenen entsprechenden Verordnungen." 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. März 2024 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Oliver K r i s c h e r 

Die Ministerin für Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

Silke G o r i ß e n 

- GV. NRW. 2024 S. 156 
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